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Prfüuubcl 

Die Frlihgebui-t ist die häufigste Ursache fUr kindlichen Tod und Behinderung. Die Hauptursache für 
Fhihgebntt ist eine llifek1ion, die W,fücti <lder eine11 V()fzcitigen Bfosensprung auslöst. Durnh ein 
Screening nach vaginalen asytliptomatlschen l11fe!<liotten im frllhcn ~weiten 
SchwangcrschaRstrimemm sowie ggf. konsequenter Therapie und Nachsorge kann die 
Frtihgebrntenratc signifikant reduziert wcrden. 1 Ein lnfcktion:sscrecning soll dah(;}r allen sc.hwangcren 
Versicherten der !310 direkt gesund zügiii1g!ich gemacht \Verden, 

§ l 
Gnmdsfüze 

(J) Ziel dieser Verei11barn11g ist es, dut'ch. ein fnfcktionsscrecning zwischen der 16. bis 24. SSW 
asymptomatisehe vaginale lnfektioncn fri!hzeilig zu diagnostizieren und zu therapieren, um 
damit die Anzahl an Frlihgebmten zu verringern. 

(2) Die teilnehmenden Fachärzte für Frnn.enheilkrn1de und Gelmrlshilfc wirken darauf hin, dass die 
Vorsorgeuntersuchungen gemäß den Mutterschafuidehtlinien möglidist umfassend und 
fristgereeht.wahrgenonunen werder1. 

(3) Die VeNrngspartJJcr sind sieb einig, dass diese Vereinbaning den Sk,herstellungsauftrng nach § 
75 Abs. 1 SOil V nicht einschränkt. Für die hier definierte besondere ambulante ärz!Ilche 
Versorgung der Versicherten der BrG im Rahmen dieses Vertrages überträgt die BIO ihren 
Sfoherstellungsal!ftrng an die AG Vcrtragskoordiniertmg, die diesen durch ihre Mitglieder, die 
Kassenärztliclmn Vereinigungen wahrnimmt. 

§2 
Geltnngsbereieh 

(l) Dieser Vertrag gilt filr die nach § 3 teilnehmende Vcrsiclmrte der BIO direkt gesund, bei denen 
eine Sclwiangerschaft festgestellt wurde, 11nd für die nach § 5 teib\ehmenden Fachärzte für 
Fraucnhcilkut1de und Geburtshilfe. 

(2) Weitere Krankenkassen können mit Zustimmung der Vertragspartner durch Vertrag diesem 
Vertrag beitreten. 

§3 
Tcilmihmc der Versicherten 

(!) Dle Teilnahme. an der Vers<lrgung nach dieser Vereinbarung ist für die Versicherten freiwillig. 
Sie schränkt das Recht auf freie Arztwahl nicht ein. 

(2) Vernicherte, die das lnfoktionsscreening (KJ.S,S.) in Anspruch nel11mm wollen, melden sich bei 
der BIO direkt gesund und erklären mit de,· Anfo1xlernng der Unterlagen ihre Teilnahme. Von 
der BlGdirekt gestmd erlialten sie ein lnformationsl.llatt (Arrlagc 1) sowie Versandm1tci'lagen für 
die Übermittlung des Abstrichs an das gem. § 4 Abs. l benannte Labor, die sie an ihren 
betret1enden .. Faclrnrzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe aushändigen. 

1 K,I.8.S. - KonseqlicnJ<;s-lnfök!ionsscrcehi'~g-fü der Rchwmigerschaft 1-t K!ss1 L. Pctriccvk-1 p, Hüssfoiil, Univ. Klln:lk ,für 
Pmuenheilkunde; Abteilung fUr-Geburtshflfo1 \1/ien, 
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§4 
Umfang des Vcrsorgnngsnuftragc.s 

(J) Frauen mit fostgestell!er Schwan&ersclmli erhalten ,wischen der l6. und 24 SSW ein 
lnfektlonssercening mittels vagin&len1 Sckrelabstrich, welcher auf einem Objektträger 
ausgestrichen wird und lu!igetrocknc! wird (kcii,e Fixfol'llng!) mit mtschiießemlem Versm1.d des 
Objektträgers unter Verwendunß' des Anforderungsscheins (Anlage 3} an das von der BlO direkt 
gesuild be1rnnnte Labor. Die BJG dll'ekt gcstmd schließt mit detil Labor ilbcr die Durchfilhnmg 
der Laborleistungen einen Vc1trng. 

(2) Bei nachgewiesener lnfoktion erfolgt die Thernpie tmter Berllcksichtignng der 
Thcrapieempfohlnng des in Abs, 1 ben,1nntcn Labors sowie ein Kontrollabstrich beim nächsten 
Routinebesuch, der ebenfalls fül das in Absatz I genannte Labor gesandt whxl. 

(;l) Medizinisch notwendige Maßnahmen der 'fl1<rrnpie und Nachsorge, die. auf Gnmd von 
Untersuclnmgsei)tebnlsscn iwf Basis dieser Verelnb,irung durchgefülu:t werden, sind nicht 
Gegenstand dieser V ctcinbarung. 

§5 
Zur Durcbf!ih1·1mg bctedttigte Vei·trngsilrztc 

(!) Das lnfektionsscrcening auf asymptomatische vaginale Infektionen können alle an der 
vertrngsärztlichon Versorgung t.ellnchmcndc.n niedergelassenen Fachärzte der Fachrichtung 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe durchflihren, 

(2) Die Teilnahme des Arztes erfolgt durch Abrechnung der in.§ 7 Abs. 1 definienen Ps,:,udoziffor. 

§6 
Aufgaben der AG Vertragskoordinierung 

(1) Die vertmgsschlie!)endo AG Vertragskooixlinierullg nimmt die Aüfgabcn dieses Vertmges durch 
die Kassenifrztliehen Vereintgm1ge11 wahr, die ihre Mitglieder sind. Die Mitglieder der AG 
VertragskoQTdinienmg werden in de.r Anlage 4 aufgeführt, Über Ändernngen werde11 die 
Vertragspartner nnverziiglich informiert. 

(2) Die Vertragspartner sind sich dnrtiber einig, dnss weitere Kassenärzfliche Vereinigungen, die 
nicht Mitglieder der AG Vertragskoordinierung sind, Vertragspartner dieses Vertrages worden 
können. Die Aufnahme in diesen Vertrag erfolgt durch Vertrag. 

(3) Die KVen schreiben das Vorhaben im Auftrag der BIG direkt gesund in ihren satzungsgemäßen 
Veröffo11tliclnmgsorganen lll!ter Benennung der Ziele s9wic der Tellnahmevomussetzungcn aus, 

(4) Die KVcn werden mit der Abrecimung besonderer Verglitnngen nach dieser Vereinbanmg 
beairftragt. Die KVe,uind berechtigt, die üblichen Verwaltungskosten in Abzug zu bringen. 
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§7 
VcJ'giltung und Abrechnung 

(1) Flir die Durchführung des konsequenten lnfoktionsscreenings in .der Schwmrgcrsehan (KJ,S.S,) 
sowie ggf. Einleitung der crfordcrlfohen 'l'hcrapie inkl. Nnchkontrolle erhalten teilne!mmnde 
Fachär;te fih' Frnuenheilk1mdc und Oebmtshilfo eine pauschale Verg!ilung prn 
Vorsorgeuntersucfün1g: 

SNR Leistnn" Verg!\ung_ 
Berntung, D1rrcl1fllh1·1mg ·J11foktionsscrccning 

81103 (AbstJ:iclmntnalune, Versand, ggf, Einleitung Therapie inkL 2v,oo € 
Nachkontrollc) 

(2) Die zur Dnrc!lflihnmg des Screenings erforderlichen Sachkosten sind mit dieser Pattschale 
abgegolteü, 

(3) fline parallele privnt/irztllche Abrechnung der Leistungen nach § 4 dieser Vcroinbanmg ist 
ausgeschlossen. 

(4) Die Verg(!tung für Leistungei! nach diesen1 Vertrag erfolgt außerhalb der vm·hersehbanm 
morbiditätsbedingtcn Gcsmntvcrgütung, 

(5) Die Vergiitungspausdialc gcinfiß Abs, l ist vo11 den teilnelmienclen Ärzten über die jeweilige 
Kassenifrztliche Vereinigung <1bzurech11e1t 

(6) Die Leistungen werden gesondert im Formblatt:) ausgewiesen. 

§8 
Doknmenfatlo11 

Die dmchgeführtc Unternuchung und ggf, die Therapie ist Z\I dokunwntieren, Sofern die Patientin es 
wUnscht, kamr die Dokumentation im Mutterpass erfolgen, 

§9 
Wirtschaftlichkeitsstaudnnls 

(]) Sollten durch die Umsetzung dieses Ve11rnges zttsätzliche Mrztllche Leistungen und 
Verordnungen durch die teilnehmenden Ärzte erforderlich we.rden und dies zu einem 
Wirtschafllichkeitspr(\fvcrfähren nach § 106 SOB V führen, empfohlell dje Vertragspartner, die 
nach diesem Versorgungsauftrag erbrachten Leistungen und die vemnlassten Leistungen als 
Praxisbesonderheit anzuerkenne11. Der Vel'!l'agsarzt hat den erhöllten arztllclre11 Aufwand sowie 
den Verordmrngsm;fwand im Einzelfäll zn dolmmenticren. 

(2) Ärztliche Leistungen, die nach § 7 dieses Vertrages vergütet und abgerechnet werden, werden 
nichl bei der Wirtschaftlichkeitspriifüng nach § l 06 SOB V berUcksichfigt, 

§ lO 
In Kraft Treten um1Km1diguug 

(1) Die Vereinbarnng tritt am 0!.05.2010 in Kraft. 
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(2) Die Kilndigungsfrist diesesVer!rngcs betrllgt drei Monate zum Jahresende. Sollte die BIO direkt 
gesund niit einer andcre11 Kasse fusio!lionm, so knnn dieser Vertrag mit einer Frist von zwei 
Monaten zum Quartalse.mle gekllndigtwcrden. 

(3) Das Recht zur außerordentlichen KUndigung hleföt.hiervon unberil.hrt. 

(4) hn Falle eioer Ändenmg der für dlescn.Ve,trilg maßgebenden rechtlichen Ral11ncnhedingm1gen 
werden sich die Vertrngspartner kurzfristig ilbcr eine mögliche For!lllhnmg bzw. Änderung 
dieses Vertrages vers!iindigen. 

§ 11 
Schi ilssbcstim mu ngei\ 

(1) Sollten ehizclne Bestin11nungc1i dieses Vertrages unwirksam sein oder werdet\ bzw. Lücken 
enthalten, so wird dfc Gllftigkcit des Vertrages im Übl'igen nicht berlihrt, es ei denn, die 
unwii'ksamc Bestimmung war für eine Ver1ragspartei dernrt wesentlich, dass ihr ein Festhalten 
an dem VerU'ag nicht zugemutet wet'dCJI kmrn. 111 allen anderen Fällen werden die 
Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch Regelungen ersetzen, die dem 
ursprtinglichen Regelungsziel mn.niichsten kommt Erweist siph dieser Vertrag als Hlckcnhafi, 
sit1d die PMleien verp.fllchtet, ihn miterßenchtung der erkennbaren Zielsetzung 711 ergänzen. 

(2) Sollten die lnhnlte dieser Verehiharung zur Gänze odel' in Teilen durch Gesetz oder 
Verordnung in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenk11sse1.1 libernommen werde11, so 
\Verden die entsprechenden Bestlmnnmgeu dieser Vereinbarung tmwirksam. 

(3) Änderungen und fägllnzu11gen des Vertrages sowie alle vertrngsrelevantcn uncl wesentlichen 
Erklärungen und Mittei11111gspl1ichten bedürfen der Sehrifiform. Dies gilt auch für die 
Authebu11g des Schriftformerfordernisses .selbst. 

(4) Gerichtsstand ist Berlin. 

Berlin, den 

Bel'lin, den 1H. IJ.5. d!J//b 

131G direkt gesund, 

vertteten durch Frank Neumann, 

Vorsitzender des Vorstands 

Knssen~rztlicl1e Bundesvcreiulgung, 

vertreten durch Ql'. Andi•eas Köhle,·, 

Vorsitz dcl" des Vorst.a.nds 

Kas närztliche· Bundesvereinigung, 

vertreten durch Dr. Carl-Heinz MU!ler, 

Vorstand 
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Anlagen 

Anlage 1 

Anlage 2 

Anlage 3 

Anlage 4 

K.l.S.S. lnformationsbfott Versicherte 

K.l.S.S. lnfoi'lm\tionsblatr Arzt 

Anfordernngssc!icln (Muster) 

'l'eilnehmendc.Kassenärztlicl1e Vereinigungen 
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